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RS OGH 1989/11/6 Bkd28/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1989

Norm

DSt 1872 §2 H

RL-BA 1977 §45

Rechtssatz

Die Versendung eines vervielfältigten Aufsatzes mit Angabe des Namens und der Berufsbezeichnung Rechtsanwalt

unter Verwendung eines Kurzbriefes mit den Daten der Rechtsanwaltskanzlei an einen unbekannten Personenkreis,

der bisher nicht zur Klientel gehört, verstößt gegen das Werbeverbot des § 45 RL-BA und erfüllt daher das

Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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